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Das sehen wir tatsächlich anders. Vielleicht hätte man das etwas klarer formulieren sollen.

Wenn elektronisch oder fernmündlich entschuldigt wird (und das genügt am 2. Tag), nur dann
kann eine schriftliche Entschuldigung zusätzlich unverzüglich verlangt werden.

Bei einer mündlichen Entschuldigung am 2. Tag ist das gar nicht vorgesehen.

Eine Entschuldigung bis Schulbeginn oder am gleichen Tag ist in keinem Fall mehr vorgesehen.
Und die Schule kann nicht die Verordnung brechen.

Deswegen ist das, wie Froschgesicht schreibt, eine große Veränderung.

1https://www.lehrerforen.de/thread/68504-entschuldigungsverfahren-bw/?postID=900207#post900207

https://www.lehrerforen.de/thread/68504-entschuldigungsverfahren-bw/?postID=900207#post900207

